EU-Konformitätserklärung
gemäß Verordnung (EU) 2025/40 über Verpackungen und Verpackungsabfälle (PPWR)

1. Hersteller / Inverkehrbringer
Unternehmen: _________________________________
Adresse: ____________________________________
PLZ / Ort / Land: ____________________________
E-Mail: _____________________________________
Telefon: ____________________________________
Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass die nachfolgend beschriebene Verpackung den Anforderungen der Verordnung (EU) 2025/40 entspricht.

2. Produktidentifikation
Produktbezeichnung: Wellpapp-Faltkarton
Bauart: FEFCO 0201
Abmessungen: 600 × 400 × 400 mm
Qualität: 2.30 BC (Doppelwelle BC)
Ausführung: braun, unbedruckt, unbeschichtet, unlaminiert
Interne Artikelnummer: _______________________
GTIN (falls vorhanden): _______________________
Produktionszeitraum / Charge: ________________
Verwendungszweck: Transport-/Umverpackung

3. Materialzusammensetzung
3.1 Aufbau
Doppelwellige Wellpappe (BC-Welle), typischer Aufbau:
· Außendecke: Testliner oder Kraftliner, 125–150 g/m²
· B-Welle: Wellenstoff, 90–120 g/m²
· Zwischenlage: Testliner, 110–140 g/m²
· C-Welle: Wellenstoff, 90–120 g/m²
· Innendecke: Testliner oder Kraftliner, 125–150 g/m²
Gesamtflächengewicht: ca. 550–650 g/m²
3.2 Stoffliche Zusammensetzung
· Papierfasern: > 98 %
· Anteil Recyclingfasern: typischerweise 80–100 %
· Klebstoff: Stärke-basiert (< 2 %)
· Kunststoffanteil: keiner
· Beschichtungen / Barrieren: keine
· Druckfarben: keine

4. Einhaltung der stofflichen Anforderungen (PPWR)
Wir bestätigen:
· Einhaltung der Grenzwerte für Schwermetalle (Summe Pb, Cd, Hg, Cr VI < 100 ppm)
· Keine Verwendung verbotener Stoffe gemäß geltendem EU-Chemikalienrecht
· REACH-Konformität
· Keine SVHC oberhalb gesetzlicher Schwellenwerte
· Keine absichtlich zugesetzten PFAS
· Keine Stoffe, die Recyclingfähigkeit beeinträchtigen
Die Bewertung basiert auf Lieferantenerklärungen, Materialspezifikationen und interner Risikoanalyse.

5. Design-for-Recycling (DfR)
Die Verpackung wurde so gestaltet, dass sie:
· vollständig dem Papier-/Wellpappenrecyclingstrom zugeordnet werden kann
· keine nicht trennbaren Fremdmaterialien enthält
· keine Beschichtungen oder Verbunde enthält
· ohne besondere Vorbehandlung recycelt werden kann
Recyclingfähigkeit: technisch recyclingfähig im Standard-Papierrecyclingstrom.

6. Anforderungen an Verpackungsminimierung
Die Verpackung wurde hinsichtlich:
· Volumen
· Gewicht
· Materialeinsatz
auf das für Stabilität und Schutz notwendige Minimum reduziert.

7. Kennzeichnung & Identifikation
Die Verpackung trägt – sofern erforderlich –:
· Identifikation des Inverkehrbringers
· Materialidentifikation gemäß geltenden Kennzeichnungsvorgaben
· ggf. digitale Produktidentifikation (GTIN / QR / DPP, sofern vorgeschrieben)

8. Technische Dokumentation
Die technische Dokumentation gemäß PPWR wird vorgehalten und umfasst:
· Produktspezifikation
· Materialbandbreiten
· Lieferantenerklärungen
· Risikobewertung
· Stoffbewertung
· Design-for-Recycling-Bewertung
· Konformitätsbewertung
· interne Kontrollverfahren
Die Unterlagen werden für mindestens 10 Jahre nach dem letzten Inverkehrbringen aufbewahrt und den zuständigen Marktüberwachungsbehörden auf Verlangen zur Verfügung gestellt.

9. Konformitätsbewertungsverfahren
Die Konformitätsbewertung erfolgte im Rahmen einer internen Fertigungskontrolle unter Berücksichtigung:
· Materialkonformität
· Lieferantenqualifikation
· regelmäßiger Überprüfung der Spezifikation
· Änderungsmanagement

10. Erklärung
Hiermit erklären wir, dass das oben beschriebene Produkt allen einschlägigen Anforderungen der Verordnung (EU) 2025/40 über Verpackungen und Verpackungsabfälle entspricht.
Diese Erklärung verliert ihre Gültigkeit bei:
· Änderung der Materialspezifikation außerhalb definierter Bandbreiten
· regulatorischen Änderungen
· Produktänderungen ohne Neubewertung

Ort, Datum: ________________________________
Unterschrift: _______________________________
Name (Druckschrift): ________________________
Funktion: __________________________________
Firmenstempel:

